Da es immer wieder zu vermeidbaren Diskussionen mit Pauschalkur-Gästen kommt, weist die Ärztevereinigung Bad Wörishofen nochmals auf die korrekten Abrechnungsmodalitäten hin: 

Wie es zwischen der Ärzteschaft und den Kurbeherbergungsbetrieben unter Vermittlung der Kurdirektion vor Jahren vereinbart wurde, werden sogenannte Pauschalkuren denjenigen Kassenpatienten angeboten, die von ihrer gesetzlichen Krankenkasse keine Kurbewilligung erhalten haben. Um dieser Klientel ein attraktives Angebot unterbreiten zu können, haben sich die Ärzte bereit erklärt, in solchen Fällen nicht privat zu liquidieren, sondern die Leistung (als sog. IGEL-Leistung,Individuelle Gesundheitsleistung) direkt mit dem Kurbeherbergungsbetrieb abzurechnen. Dies setzt jedoch voraus, dass es sich tatsächlich um einen „echten“ Kassenpatienten handelt, weshalb er auch bei Kurbeginn beim Arzt entweder einen Überweisungsschein („für den Arzt am Aufenthaltsort“) vorlegen oder 10,00 Euro Praxisgebühr entrichten muss. Dies ist u.a. auch deshalb notwendig, weil regelmäßig Leistungen anfallen, die nicht über die Pauschale, sondern nur über die Chipkarte abgedeckt sind.  

Nur so ist es gemäß der Berufsordnung möglich auf eine Privatrechnung nach der allgemein gültigen GOÄ (GebührenOrdnung für Ärzte) zu verzichten, denn grundsätzlich müssen alle ärztlichen Leistungen bei Privatpatienten und privat Versicherten nach der GOÄ abgerechnet werden. 

Die Ärzteschaft hat in letzter Zeit feststellen müssen, dass zunehmend Privatpatienten die Pauschalen in Anspruch nehmen und überdies noch  Privatrezepte über die verordneten Anwendungen oder gar über die Arztpauschale ausgestellt haben wollen, um diese dann mit ihrer Versicherung  abzurechnen. Ein derartiges Vorgehen ist nicht korrekt und könnte zu erheblichen juristischen Problemen führen. 

Die  Ärzteschaft bittet darum, zu Kurbeginn und bei eventuellen Nachfragen die Patientin auf die Notwendigkeit der Vorlage eines Überweisungsscheines bzw. Entrichten der Praxisgebühr bei  gesetzlich Versicherten hinzuweisen und den Privatpatienten mitzuteilen, dass es in der Regel günstiger ist, die Kurleistungen privat abzurechnen, da sie in den meisten Fällen von der Privatversicherung übernommen werden.

